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OLG Brandenburg, Beschl. v. 1.8.2023 – 7 W 36/23 
 
 
GNotKG § 21 Abs. 1; KV Nr. 21100; GmbHG § 2 
Pflicht des Notars zur Wahl des kostengünstigsten Wegs bei Änderung des 
Gesellschaftsvertrags einer GmbH i. Gr. 
 
1. Der Notar hat aus mehreren Gestaltungsmöglichkeiten die billigste, sachdienliche und übliche zu 
wählen, soweit diese gleich sicher ist. 
2. Die Änderung des Gesellschaftsvertrags der GmbH in Gründung mit nur einer Gesellschafterin 
muss daher durch eine Änderung des Gesellschaftsvertrags vorgenommen werden, wenn bei einer 
Änderung durch Gesellschafterbeschluss ein höherer Geschäftswert anzusetzen ist. Bei 
Nichtbeachtung entstehende Mehrkosten darf der Notar nicht erheben. 
 
(Leitsätze der DNotI-Redaktion) 










